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Bekanntmachung über weitere Öffnungsschritte nach § 13 der 
Dreizehnten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt
Die Stadt Halle (Saale) macht 
gemäß § 13 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 4 der Drei-
zehnten Verordnung über Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Sachsen-Anhalt (Dreizehnte 
SARS-CoV-2-Eindämmungs-
verordnung  –  13.  SARS-CoV-2-
EindV) vom 21. Mai 2021 Fol-
gendes bekannt:

Die durch das Robert Koch-In-
stitut veröffentlichte Anzahl der 
Neuinfektionen mit dem Corona- 
virus SARS-CoV-2 je 100.000 
Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen (7-Tage-Inzidenz) unter-
schreitet an fünf aufeinanderfol-
genden Tagen einen Wert von 50 
im Gebiet der Stadt Halle (Saale).
 
Die 7-Tage-Inzidenz betrug
- am 21. Mai 2021: 45,7                     
- am 22. Mai 2021: 43,6
- am 23. Mai 2021: 43,6               
- am 24. Mai 2021: 43,1              
- am 25. Mai 2021: 43,1.           

Damit sind die in § 13 Absatz 1 
der 13. SARS-CoV-2-EindV ge-
nannten Voraussetzungen für das 
Inkrafttreten der weiteren Öff-
nungsschritte am 25. Mai 2021 
eingetreten.

Somit gelten im Gebiet der 
Stadt Halle (Saale) ab dem 
26.  Mai  2021, 0:00 Uhr, die 
in § 13 Absätzen 1 und 2 der 
13.  SARS-CoV-2-EindV festge-
legten Öffnungsschritte.

Hinweise: 

(Anmerkung: Alle unten angege-
benen Paragraphen beziehen sich 
jeweils auf die 13. SARS-CoV-2-
EindV)

Es gelten ab dem 26.  Mai  2021, 
0:00 Uhr, folgende Öffnungs-
schritte nach § 13 Absatz 1 

1. abweichend von § 2 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 sind der 
Aufenthalt im öffentlichen Raum 
sowie private Zusammenkünfte 
mit Freunden, Verwandten und 

Bekannten eines Hausstandes mit 
höchstens fünf weiteren Personen 
gestattet,

2. abweichend von § 2 Abs. 2 
Satz 1 und 3 sind professionell 
organisierte Veranstaltungen mit 
höchstens 50 Teilnehmern gestat-
tet; vollständig geimpfte und ge-
nesene Personen bleiben bei der 
Berechnung der Teilnehmerzahl 
unberücksichtigt,

3. abweichend von § 4 Abs. 1 
Nr.  1 sind professionell organi-
sierte Messen und Ausstellungen 
mit höchstens 50 Besuchern ge-
stattet, vollständig geimpfte und 
genesene Personen bleiben bei 
der Berechnung der Personenzahl 
unberücksichtigt,

4. abweichend von § 4 Abs. 1 
Nr.  2 sind Tanzlustbarkeiten im 
Außenbereich mit höchstens 
50  Besuchern zwischen 6 Uhr 
und 22 Uhr gestattet; abweichend 
von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist die 
Unterschreitung des Mindestab-
stands von Personen eines Haus-
stands zulässig,

5. abweichend von § 4 Abs. 1 
Nr.  3 sind professionell organi-
sierte Spezialmärkte mit höchs-
tens 50 Besuchern gestattet, voll-
ständig geimpfte und genesene 
Personen bleiben bei der Berech-
nung der Personenzahl unberück-
sichtigt,

6. abweichend von § 4 Abs. 2 
dürfen Prostitutionsstätten, Pro-
stitutionsfahrzeuge und die Pro-
stitutionsvermittlung im Sinne 
des Prostituiertenschutzgesetzes 
betrieben werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die allgemeinen 
Hygieneregelungen nach § 1 
Abs. 1 eingehalten werden,

7. abweichend von § 4 Abs. 3 Nr. 1 
dürfen Planetarien und Sternwar-
ten für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden; die Verantwort- 
lichen haben eine Höchstbelegung 
unter Beachtung der in § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 geregelten Abstands-
regelung festzulegen, wobei die 
Anzahl der Besucher in geschlos-

senen Räumen auf höchstens 
50 Besucher und im Freien auf 
höchstens 100 Besucher begrenzt 
ist; bei der Ermittlung der Anzahl 
der Besucher werden vollständig 
geimpfte und genesene Personen 
nicht berücksichtigt,

8. abweichend von § 4 Abs. 5 
Satz  1 dürfen Literaturhäuser, 
Theater (einschließlich Musik- 
theater), Filmtheater (Kinos), 
Konzerthäuser und -veranstal-
tungsorte für den Publikums-
verkehr geöffnet werden; in 
geschlossenen Räumen dürfen 
höchstens 200 Besucher und im 
Freien höchstens 300 Besucher 
zugelassen werden,

9. abweichend von § 4 Abs. 3 
Nr. 3 und 8 dürfen soziokulturelle 
Zentren, Bürgerhäuser und Ange-
bote der Mehrgenerationenhäuser 
für Gruppen bis höchstens zehn 
Personen öffnen,

10. abweichend von § 5 Abs. 3 
sind Stadt- und Naturführungen 
mit höchstens 50 Teilnehmern 
gestattet, wenn sichergestellt ist, 
dass die allgemeinen Hygienere-
gelungen nach § 1 Abs. 1 einge-
halten werden; bei der Ermittlung 
der Anzahl der Besucher werden 
vollständig geimpfte und genese-
ne Personen nicht berücksichtigt,

11. abweichend von § 8 Abs. 2 
Nr. 3 ist für den nach § 8 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 2 und 3 zugelassenen 
Sportbetrieb die Anzahl der Zu-
schauer in geschlossenen Räumen 
auf 50 Personen und im Freien 
auf 100 Personen begrenzt; bei 
der Ermittlung der Anzahl der 
Besucher werden vollständig 
geimpfte und genesene Personen 
nicht berücksichtigt,

12. abweichend von § 9 Abs. 3 
Satz 1 darf jeder Bewohner ei-
ner Einrichtung nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 und 3 zeitgleich von 
höchstens fünf Personen Besuch 
erhalten,

13. abweichend von § 11 Abs. 2 
Satz 1 erfolgt die Betreuung in 
den Gemeinschaftseinrichtungen 

nach § 33 Nrn. 1 und 2 des In-
fektionsschutzgesetzes (Kinder-
tageseinrichtungen und Kinderta-
gespflegestellen) im Regelbetrieb.

Veranstaltungen, Einrichtungen 
und Angebote der Nummern 2 bis 
5, 7 bis 9 und 11 haben sicher-
zustellen, dass die allgemeinen 
Hygieneregelungen und Zugangs-
begrenzungen nach § 1 Abs. 1 
eingehalten werden. Besucher der 
Veranstaltungen, Einrichtungen 
und Angebote des Satzes 1 Nrn. 
2 bis 5, 7, 9 bis 11, der Verkehrs- 
und Gemeinschaftseinrichtungen 
der Einrichtungen in Nummer 6 
sowie in geschlossenen Räumen 
und auf Verkehrs- und Gemein-
schaftsflächen im Freien der 
Einrichtungen in Nummer 8 ei-
nen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz nach § 1 Abs. 2 zu tragen.

Nach § 13 Absatz 2 gilt:

In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 2 bis 12 darf der 
Zutritt zu Angeboten, Einrich-
tungen oder deren Außengelände 
Teilnehmern, Besuchern, Kun-
den und Zuschauern nur gewährt 
werden, wenn eine Testung im 
Sinne des § 1 Abs. 3 mit negati-
vem Testergebnis vorgelegt oder 
durchgeführt wird und die Verant-
wortlichen einen Anwesenheits-
nachweis nach § 1 Abs. 6 führen. 
§ 1 Abs. 4 bleibt unberührt.

Weiterer Hinweis:

Sofern in der Stadt Halle (Saale) 
die 7-Tage-Inzidenz zukünftig ei-
nen Wert von 50 an drei aufeinan-
derfolgenden Tagen überschreiten 
sollte, treten die Öffnungsschritte 
nach § 13 Absätze 1 und 2 ab dem 
Tag, der auf die Bekanntgabe über 
den Eintritt dieser Voraussetzun-
gen folgt, wieder außer Kraft.

Halle (Saale), den 25. Mai 2021

Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister
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Erste Verordnung zur Änderung der
Fünften Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale)
Aufgrund des § 14 Abs. 1 der 
Dreizehnten Verordnung über 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neuarti-
gen Coronavirus SARS-CoV-2 
in Sachsen-Anhalt (Dreizehnte 
SARS-CoV-2-Eindämmungs-
verordnung - 13. SARS-CoV-2- 
EindV) vom 21. Mai 2021 in 
Verbindung mit §§ 32, 28 Abs. 1 
und 3, 28a, 25, 29, 30 und 54 des 
Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen (Infek-
tionsschutzgesetz - IfSG) vom 
20.  Juli 2000 (BGBl. I S.1045), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes zur Verbesserung 
des Schutzes von Gerichtsvoll-
ziehern vor Gewalt sowie zur Än-
derung weiterer zwangsvollstre-
ckungsrechtlicher Vorschriften 
und zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes vom 7.  Mai  2021 
(BGBl. I S. 850) wird verordnet:

§ 1

Die Stadt Halle (Saale) stellt ge-
mäß § 14 Abs. 1 der 13. SARS-
CoV-2-EindV für ihr Stadtgebiet 
fest, dass im Gebiet der Stadt 
Halle (Saale) innerhalb eines 
Zeitraums von sieben Tagen die 
Rate der Neuinfektionen mit dem 
neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 kumulativ den Wert von 
35 je 100.000 Einwohner erreicht 
hat. 

§ 2

Die Fünfte Eindämmungsverord-
nung der Stadt Halle (Saale) vom 
20. Mai 2021, bekannt gemacht 
im Amtsblatt der Stadt Halle 
(Saale) vom 20. Mai 2021, wird 
wie folgt geändert:

1. § 6 wird aufgehoben.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird einschließlich 
der dazugehörigen Anlage 3 auf-
gehoben.

b) Absatz 2 wird Absatz 1 und er-
hält folgende neue Fassung:

„(1) In allen Bereichen des öf-
fentlichen Raumes im Stadtgebiet 
außerhalb von Gebäuden ist von 
Personen eine medizinische oder 
nichtmedizinische Mund-Nasen- 
Bedeckung zu tragen, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen nicht durchge-
hend eingehalten werden kann. 
Angehörige des eigenen Haus-
standes sowie eigene Ehepartner 
und Lebenspartner gelten nicht 
als andere Personen. Satz 1 gilt 
nicht für Personen in oder auf 
Kraftfahrzeugen, Fahrrad- oder 
Rollerfahrende und Joggende.“ 

c) Die Absätze 3 bis 5 werden auf-
gehoben.

d) Absatz 6 wird Absatz 2.

e) Absatz 7 wird Absatz 3.

f) Absatz 8 wird Absatz 4.

3. In § 11 Abs. 2 wird die Angabe 
„17. Juni 2021“ durch die Angabe 
„23. Juni 2021“ ersetzt.

§ 3
Diese Verordnung tritt am 
26. Mai 2021 in Kraft.
 
Halle (Saale), den 25. Mai 2021 

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister


